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I. Philosophit.

A. Hauptfächer: Logik — Moralphilosophie — philosophi­
sche Rechtslehre — Geschichte der Philosophie — Aesthetik 
— Metaphysik — Psychologie — Religionsphilosophie — Päda­
gogik.

B. Hültsfächer: mathematische, naturwissenschaftliche, 
historische und altklassische Fächer.

II. 3itAlaffifche Philotogie.
Den Studirenden der altklassischen Philologie wird auf 

hiesiger Universität philologischer Unterricht in dreierlei Art 
dargeboten: A. in systematischen Darstellungen philologischer 
Disciplinen, B. in exegetischen Lehrvorträgen, C. in praktischen 
Uebungen unter der Leitung akademischer Lehrer.

Die folgende Uhersichtagiebtüber das diesen einzelnen 
Abtheilungen A n geh ob zugleich auch über
den Umfang des Studiums del altklassischen Philologie im 
Allgemeinen.

A. Philologische Disciplinen: Encyclopädie und Methodolo­
gie der klass. Philologie — Griechische und lateinische For­
menlehre — Griechische Syntax — Lateinische Syntax — 
Griechische Litteraturgeschichte — Römische Litteraturge- 
schichte — Griechische und lateinische Metrik — Geschichte 
der alten Kunst — Griechische und römische Mythologie — 
Kunstmythologie -л- Griechische Alterthümer — Römische Al- 
terthümer — Griechische und römische Epigraphik — Griechi­
sche und römische Numismatik.
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В. Exegetische Lehrvorträge: Erklärung griechischer und 

lateinischer Dichter und Prosaiker — Erklärung alter Kunst­
denkmäler, Münzen und Inschriften.

C. Praktische Uebungen: Uebungen im Lateinschreiben — 
im Griechischschreiben — im Erklären griechischer und latei­
nischer Schriftsteller — im Erklären alter Kunstdenkmäler, 
Münzen und Inschriften.

Hieran schliessen sich
D. Die Hülfsfächer des philologischen Studiums: Sanskrit 

und anderes Sprachwissenschaftliche — Allgemeine Geschichte, 
vorzüglich des Alterthums, und anderes Geschichtliche, auch 
historische Uebungen — Alte Geographie — Paläographie — 
Logik — Geschichte der Philosophie, vorzüglich des Alterthums 
— Pädagogik — Aesthetik — Neuere Litteraturgeschichte — 
Neuere Kunstgeschichte.

Es wird den Studirenden der klassischen Philologie an­
empfohlen, den ihnen jeweilig gebotenen philologischen Unter­
richt möglichst auszunutzen und namentlich das ihnen Mitge- 
theilte selbstthätig zu verarbeiten. Besonders muss im eigenen 
Interesse der Studirenden gewünscht werden, dass sie nicht 
über der Aneignung des Lehrstoffs der systematischen Disciplinen 
die exegetischen Lehrvorträge und die praktischen Uebungen ver­
nachlässigen. Da die Exegese an praktischen Beispielen die Me­
thode der Kritik und Erklärung alter Schrift- und Kunstwerke 
zeigt, so ist sie vor Allem geeignet zur rechten Betreibung der 
griechischen und lateinischen Lectüre, die der Philologe fort 
während pflegen muss, und zur tieferen Erkenntniss der 
Sprache, Litteratur und Kunst des klass. Alterthums anzuleiten: 
während anderseits die praktischen Uebungen den Studirenden 
Gelegenheit bieten, in eigenen schriftlichen und mündlichen 
Leistungen, nach den verschiedenen Richtungen der Philologie 
hin, sich zu üben.

III. l!)trglnd)tnbt Sprachhumde.

Die Studirenden der vergleichenden Sprachkunde werden 
darauf aufmerksam gemacht, 'dass diese Disciplin durchaus kein 
streng abgegränztes und etwa ganz für sich liegendes Studien­
gebiet ist, sondern dass sie mit dem Gesammtgebiete der altklas­
sischen Philologie auf’s Engste zusammenhängt. Ihre Haupt- 
eigenthümlichkeit ist, dass sie die sprachwissenschaftliche Seite 
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besonders betont und damit dann auch über die Gränzen der 
altklassischen Philologie hinausreicht.

Als die wesentlichsten Fächer der vergleichenden Sprach­
kunde, wie sie in Vorlesungen gelehrt werden, siud zu bezeich­
nen: Vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen 
— Sanskritgrammatik — Interpretation von Sanskritwerken — 
Griechische und lateinische Formenlehre — Griechische und 
lateinische Syntax — Griechische und lateinische Interpretation.

Sodann ferner a) bei besonderer Bevorzugung der 
deutschen Seite: Deutsche Grammatik — GothischeInterpre- 
tation — Alt- und mittelhochdeutsche Interpretation — Alt­
sächsisch — Angelsächsisch — Altnordisch — Deutsche Litte- 
raturgeschichte — Deutsche Alterthümer — Deutsche Mythologie, 

oder b) bei besonderer Bevorzugung der slavi- 
schon Seite: Vergleichende Grammatik der slavischen Spra­
chen — Altslavische Interpretation — Interpretation von Schrift­
stellern der einzelnen slavischen Sprachen —Litauische Gramma­
tik und Interpretation — Lettische Grammatik und Interpreta­
tion — Slavische LitteraturgeschichteSlavische Alterthümer.

Ausserdem ist noch auf weitere Fächer der klass. Philo- 
logic, so wie auch auf historische und philosophische als 
natürliche Hülfsfächer des sprachwissenschaftlichen Studiums 
hinzuweisen, insbesondere auf: Encyclopädie und Methodolo­
gie der Philologie — Griechische Litteraturgeschichte — Rö­
mische Litteraturgeschichte — Griechische und römische Epi­
graphik— Paläographie — Allgemeine Geschichte, insbesondere 
des Alterthums und des Mittelalters — Logik — Psychologie 
— Geschichte der Philosophie.

IV. Ruffifche Sprache und gitteratur.
A. Hauptfächer: Allgemeine Charakteristik der haupt­

sächlichsten slavischen Sprachen — Vergleichende Grammatik 
der slavischen Sprachen — Laut- und Formenlehre der altsla- 
vischen Sprache — Grammatik der russischen Sprache (For­
menlehre und Syntax) — Interpretation von Denkmälern der 
altslavischen Sprache (mit palaeographischen Erläuterungen) —- 
Interpretation russischer Dichter und Prosaiker — Uebungen 
im russischen Stil — Geschichte Russlands — Geschichte der 
russischen Sprache und Litteratur — Slavische Alterthümer.

В,/’ülfsfächer: Sanskrit — Grammatik einzelner slavi- 
sclic. Sprachen und nächst verwandter (z. B. der litaui- 
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sehen und lettischen) — Deutsche Grammatik •— Griechische 
und lateinische Formenlehre — Griechische Syntax — Griechi­
sche und lateinische Interpretation — Logik — Pädagogik und 
anderes Philosophische — Allgemeine Geschichte — Litterar- 
geschichtliche Vorlesungen.

V. Wolitische Oehonomie un) Statistik.
Der Studienplan für politische Oekonomie und Statistik 

weist erstlich hin auf den hohen Werth der allgemeinen und 
grundlegenden propädeutischen Fächer, besonders der Philo­
sophie und Geschichte, sodann gewährt er einen Ueberblick 
der Hauptdisciplinen des social - politischen Wissensgebietes, 
um den engen Zusammenhang und die Wichtigkeit der ergän­
zenden gegenseitigen Wechselbeziehungen zwischen allen 
diesen Disciplinen dem Studirenden zum Verständniss zu 
bringen; endlich giebt er die für den praktischen Lebensberuf 
des National - Oekonomen und Statistikers wichtigsten Special­
fächer an:

I. Propädeutische Disciplinen: Logik — Architektonik 
und Organismus der Wissenschaften (allgem. Encyclopädie und 
Methodologie) — Ethik (die ethischen Grundlagen der Natio­
nalökonomie) — Rechtsphilosophie p) Geschichte der Rechts­
philosophie, ß) allgem. Rechtslehre (Encyclop. der Rechtswis­
senschaft), у) allgem. Staatslehre (Politik)] — Geschichte der 
neuen und neusten Zeit — Neuere Geschichte Russlands — 
Geschichte der Ostseeprovinzen — Neuere Sprachen.

II. A. Allgemeine und theoretische Fachwissenschaften:
Allgemeine Staats- und Culturgeschichte in ihrem orga­

nischen Zusammenhänge, mit besonderer Berücksichtigung des 
wirthschaftlichen Lebens [a) Staats- und Culturgeschichte des 
Alterthums (Ideen über Politik, Religion und Handel der Alten) 

— ß) Staats - und Culturgeschichte des Mittelalters (deutsche 
Reichs-, Rechts-"und Handelsgeschichte)— r) Staats- und Cultur­
geschichte der Neuzeit (Neuere Entdeckungs-, Colonial- undHan­
delsgeschichte)] — Geschichte, Theorie und Technik der Stati­
stik — Vergleichende Statistik — Allgemeine Staatskunde (poli­
tische Geographie) — Politische Arithmetik — Encyclopädie 
und Methodologie der politischen Oekonomie — Litteraturge- 
schichte der politischen Oekonomie (Geschichte der ^teme) 
— Theorie der politischen Oekonomie — Allgemeines pos.. es
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Staatsrecht (a) Verfassungs- ß) Verwaltungs-Lehre] — Polizei­
Wissenschaft. ■

II. B. Specielie und praktische Fachwissenschaften:
Geschichte des Handels und der Gewerbe — Staatskunde 

und Statistik Russlands — Statistik der Ostseeprovinzen — 
Finanzwissenschaft — Finanzstatistik — Volks wirthschaftspoli- 
tik [a) allgemeine, ß) specielie: a) Pflege des persönlichen 
Factors (Bevölkerungs-, Bildungs- und Armen-Politik und Stati­
stik) — b) Pflege des sachlichen, besonders des sacht bewegli­
chen Vermögens (Geld-, Credit- u. s. w. Politik und Statistik) 
— c) Agrar- und Montan-Politik und Statistik — d) Gewerbe- 
und Handels-Politik u. Statistik] — Russisches Staatsrecht (mit 
Berücksichtigung der provinziellen Behördenverfassung) — 
Russisches Finanz- und Cameralrecht — Handels-, Wechsel- 
und Seerecht.

Practica — Nationalökonomisch ■ statistische Specialvor­
lesungen.

VI. GGeographie.
A. Hauptfächer: Allgemeine Länder- und Völkerkunde 

— Allgemeine Staatskunde (politische Geographie) — Phy­
sikalische Geographie — Mathematische Geographie — Länder­
und Völkerkunde Russlands — Staatskunde Russlands — 
Geschichte der Entdeckungen — Mineralogie — Geognosic — 
Geologie — Geschichte Theorie und Technik der Statistik — 
Vergleichende Statistik.

B. Hülfsfächer: Historische Fächer (Allgem. Geschichte, 
Geschichte des europäischen Staatensystems, Geschichte Russ­
lands und anderes Geschichtliche) — Staatswissenschaftliche 
Fächer (Nationalökonomie, Völkerrecht, allgem. Staatslehre, 
allgem. Staatsrecht, Russ. Staatsrecht, Statistik Russlands 
u. s. w.) — Naturwissenschaftliche Fächer (Physik, Meteo­
rologie, Pflanzengeographie, Botanik, Zoologie, vergleichende 
Anatomie u. s. w.) —- Linguistische Fächer, vorzüglich zu 
sprachvergleichenden Studien — Logik und andere philosophi­
sche Vorlesungen.

VII.
I. Das Studium der Geschichte kann nur auf dem Boden 

einer weiteren geistigen Bildung gedeihen, wie sie durch dau­
ernde Beschäftigung auch mit anderen der Geschichte verwandten 
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Disciplinen erworben wird. Dazu gehören philosophische, 
philologische, juristische und s t aats wi s sens ch af t - 
liehe Studien :

a) Äusser der allen Wissenschaften unentbehrlichen Lo­
gik wird der Historiker vorzugsweise mit der Geschichte 
der Philosophie sich zu beschäftigen haben, soweit wenig­
stens, dass er eine Kenntniss der wichtigeren philosophischen 
Systeme daraus gewinne, b) Die auf dem Gymnasium erwor­
benen philologischen Kenntnisse und Fertigkeiten sind durch 
Hebung lebendig zu erhalten: es wird besonders empfohlen, die 
Lecture griechischer und lateinischer Klassiker auf 
der Universität fortzusetzen, c) Der Historiker hat eine ency- 
clopädische Uebersicht des Gebietes der Rechts­
wissenschaft sich zu verschaffen und eines der Rechtssysteme 
sich vollständiger anzueignen. Dazu empfiehlt sich in erster 
Reihe Jedem das Studium des römischen Rechts (Institutio­
nen, römische Rechtsgeschichte), d) Die S taatswis- 
sen schäften bilden eine nothwendige Voraussetzung histori­
scher Studien. Bekanntschaft mit den Grundsätzen der politi­
schen Oekonomie ist dem Historiker unentbehrlich, und 
ebensowenig kann er eine Kenntniss des positiven Staats­
rechts der wichtigeren Cuiturstaaten und Einsicht in 
die theoretischen Systeme der hervorragenderen Staats­
lehrer entbehren.

II. Die historischen II ü lfswiss ens chaf ten (Di­
plomatik, Paläographie, Chronologie, Geographie) werden dem 
Studirenden eine Reihe von Vorkenntnissen und Hülfsmitteln 
zu seinen historischen Studien verschaffen. Hierbei ist beson­
ders das zu beachten, dass der Studirende die erlernten Kennt­
nisse auch selbst praktisch anzu wenden und zu verwerthen 
lerne, und wenigstens zu einem mässigen Grade von Fertig­
keit in diplomatisch-paläographischen Fragen selbst zu gelan­
gen strebe.

III. lieber die historischen Studien ist im Allgemei­
nen zu sagen, dass sic in doppelter Richtung sich zu bewegen ha­
ben. Einmal hat der Studirende sich eine übersichtliche Kennt­
niss der gesammten Geschichte zu verschaffen, dann aber auch 
durch eigene wissenschaftliche Thätigkeit auf begränzterem 
Gebiete seine geistigen Kräfte zu erproben und zu üben. Für 
dies Letztere lassen sich hier keine Regeln geben. Was aber 
jene erste Aufgabe der universalhistorischen Studien betrifft, 
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so ist die übersichtliche Kenntniss der Thatsachen der allge­
meinen Geschichte von dem Historiker selbstverständlich ver­
langt; daneben aber fordert man von ihm eine genauere und 
tiefer eingehende Bekanntschaft milden Hauptepochen der Welt­
geschichte (Griechische und römische Geschichte — 
Völkerwanderung — Deutsche Kaiser zeit — Kirchen- 
geschieh te des Mittelalters — Kreuzzüge — Re 
formationszeitalter — Französische, englische, 
deutsche u. russische Geschichte im 17. u. 18. Jahrh. 
— Neuere Geschichte seit der französ. Revolution): 
Alles hat auf dem Grund wissenschaftlicher Erkenntniss 
zu beruhen, überall hat der Studirende die wichtigeren Quellen 
der historischen Kenntniss und den Stand der wissenschaft­
lichen Forschung kennen zu lernen; und auch von dem Ent­
wickelungsgang der eigenen Wissenschaft, von den Princi- 
pien und von der Geschichte der Historiographie 
sich Einsicht zu verschaffen, darf der Historiker nicht unter­
lassen.



Bestimmungen
über die

Abhaltung der Prüfungen auf den Candidatengrad
in der hiftor.-philol. facultät.

1) Die Prüfungen auf den Candidateu-Grad werden vier­
mal im Jahre, während der ersten und letzten acht Tage jedes 
Semesters, abgehalten. Der ausschliessende Termin zur Mel­
dung und die genaueren Prüfungstermine selbst werden jedes­
mal zeitig vorher durch Anschlag bekannt gemacht. In der 
Meldung, welche schriftlich zu geschehen hat, sind, wenn 
Theilung der Prüfung gewünscht wird, die einzelnen Fächer 
zu neunen , in welchen die Prüfung zunächst statthaben soll : 
wobei die Bestimmungen in § 4 zu beachten sind. Studirende 
haben der Meldung ihr Belegbuch anzuschliessen.

2) Die Prüfungen erstrecken sich über das ganze Wis­
sensgebiet, in welchem der akademische Grad erworben wer­
den soll, in so weit als dasselbe in den Studienplänen darge­
legt ist. Mit Rücksicht auf die Unausführbarkeit und Unzweck­
mässigkeit in allen dort genannten Fächern, Fertigkeiten u. s. w 
besondere Prüfungen anzuordnen, ist bestimmt, dass die Prü­
fung über diejenigen Fächer u. s. w. des Studienplans, welche 
unten im § 4 nicht erwähnt sind, insofern sie einen mehr als 
propädeutischen Werth für die betr. Discipline!] haben, erfor­
derlichen Falles mit der Prüfung über die je zunächst liegen­
den Hauptfächer verbunden werde.

3) Die mündliche Prüfung kann ungetheilt oder in zwei 
Hälften stattlinden. Im Fall der Theilung dürfen nicht mehr 
als zwei Jahre zwischen beiden Hälften verlliessen, wenn nicht 
die erste Hälfte ihre Geltung verlieren soll. — Für die Wis­
sensgebiete, bezüglich derer unten keine Beschränkung hierüber 
angegeben worden, ist die Vertheilung der einzelnen Fächer 
in die beiden Hälften der Prüfung dem Examinanden anheim­
gestellt.
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4) Wegen der Besonderheiten der in der hist. phil. Facultät 

vertretenen Wissenschaften sind über Theilung der Prüfung 
u. s. w. im Einzelnen folgende Bestimmungen getroffen worden.

I. Philosophie: Die Prüfung erstreckt sich auf die im Studien­
plan I unter A verzeichneten Disciplinen und ausser­
dem auf griechische und lateinische Interpretation,

П. Altklassische Philologie: Im Falle der Theilung sind der 
zweiten Hälfte vorzubehalten : „Griechische Interpretation 
— Lateinische Interpretation — Lateinisches Scriptum — 
Griechisches Scriptum — Griechische und lateinische 
Syntax — Geschichte der alten Kunst“. Die Vertheilung 
der übrigen Prüfungsfächer (Griechische rind lateinische 
Formenlehre — Sanskrit [Anfangsgründe der Formen­
lehre] — Griechische Litteraturgeschichte — Römische 
Litteraturgeschichte — Griechische Alterthümer — Rö­
mische Alterthümer —- Alte Geschichte — Logik — Ge­
schichte der alten Philosophie) in die erste oder zweite 
Hälfte ist freigestellt.

Hl. Vergleichende Sprachkunde: Wenn die Prüfung getheilt 
wird, so müssen der zweiten Hälfte verbleiben a) im 
Fall besonderer Betonung der deutschen 
Sprach künde: Vergleichende Grammatik der indoger­
manischen Sprachen — Deutsche Grammatik — Gothisc.be 
Interpretation — Althochdeutsche Interpretation (dafür 
auch angelsächsische oder altsächsische oder altnordische, 
nach Wahl des 'Examinanden) — Mittelhochdeutsche 
Interpretation. — b) im Fall besonderer Betonung 
der sl a vi sch cn Spra ch кun de: Vergleichende Gram­
matik der indogermanischen Sprachen — Vergleichende 
Grammatik der slavischen Sprachen — Altslavische 
Interpretation — Interpretation aus einer zweiten slavi­
schen Sprache, nach Wahl des Examinanden.

Die Vertheilung der übrigen Prüfungsfächer ist 
dem Examinanden anheim gegeben: nämlich für a) 
und b) gemeinsam: Sanskrit-Grammatik und Inter­
pretation — Griechische und lateinische Formenlehre — 
Griechische und lateinische Interpretation — Logik — 
ferner für a) DeutscheLitteraturgeschichte—Deutsche 
Alterthümer, und für b) Slavische Litteraturgeschichte 

— Slavische Alterthümer.
IV. Russische Sprache und Litteratur: Die Prüfung erstreckt 

Gothisc.be
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sich auf die im Studienplan 35 IV unter A aufgeführten 
Fächer und ausserdem auf Sanskrit, ferner auf Deutsche 
Grammatik oder, nach Wahl des Examinanden, Griechische 
und lateinische Formenlehre, auf Griechische und Latei­
nische Interpretation und auf Logik.

V. Politische Oekonomie und Statistik: Zur zweiten Hälfte 
gehören: Volks wirthschafts-Politik und -Statistik — Fi­
nanz-Wissenschaft und -Statistik — Geschichte Theorie 

' und Technik derStatistik und vergl. Statistik. — Der ersten 
oder zweiten Hälfte können die. übrigen Prüfungsfächer 
zugetheilt werden, nämlich: Theorie der polit. Oeko­
nomie — Polizeiwissenschaft — Allgemeine Staatslehre. 
- A llgemeines Staatsrecht — Russisches Staatsrecht 
(mit Berücksichtigung der provinziellen Behördenverfas­
sung) — Encyclopädie der Rechtswissenschaft — Allge­
meine Staatskunde (politische Geographie) - Staatskunde 
Russlands und der Ostseeprovinzen — Geschichte des 
europäischen Staatensystems — Neuere Geschichte. Russ­
lands — Logik.

VI. Geographie: Die Prüfung erstreckt sich auf die im Stu­
dienplan Ac VI unter A aufgeführten Disciplinen und 
ausserdem auf Logik.

VII. Geschichte (Allgemeine Geschichte u. Geschichte Russlands). 
Eine Theilung der Prüfung ist nur in so weit gestattet, 
als die Prüfung in der Logik und in der grammatischen 
Interpretation eines griechischen und lateinischen Klas­
sikers vorab besonders stattfinden kann: sonst ist die 
Prüfung untheilbar. In derselben wird verlangt der 
Erweis 1) übersichtlicher Kenntniss der gesammten Ge­
schichte und ihrer wesentlichsten Quellen und Litteratur; 
2) übersichtlicher Kenntniss der Geschichte Russlands 
und ihrer wesentlichsten Quellen und Litteratur ■, 3a) wird 
verlangt von dem in Allgemeiner Geschichte zu 
Prüfenden der Erweis eingehender Beschäftigung mit 
einem bestimmten Gebiete oder Zeitabschnitte der alten, 
mittleren oder neueren Geschichte und der bezüglichen 
Quellen u. Litteratur; 3h) von dem in Geschichte Russ- 
1 a n d s zu Prüfenden der Erweis eingehender Beschäftigung 
mit einem bestimmten Gebiete oder Zeitabschnitte der 
Geschichte Russlands oder mit der Geschichte eines be­
stimmten Reichstheils und der bezüglichen Quellen und
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Litteratur. — Ferner wird in der Prüfung für allge­
meine Geschichte dem Examinanden in möglichst 
enger Beziehung zu seinen Studien auf dem Felde der 
alten, mittleren oder neueren Geschichte vorgelegt: ent­
weder a) eine römische oder griechische Quelle zur kri­
tischen Behandlung nach Form und Inhalt, oder b) eine 
Urkunde im Original oder Facsimile zum Erweis paläo- 
graphischer und diplomatischer Kenntnisse und eine er 
zählende Geschichtsquelle zur Interpretation, oder c) ein 
in einer der vornehmsten neueren Sprachen abgefasstes 
Quellenstück zur Interpretation. — In der Prüfung für 
Geschichte Russlands wird gleichfalls dem Exami­
nanden in möglichst enger Beziehung zu seinen Studien 
ein Quellenstück russischer Geschichte zur Interpretation 
vorgelegt.
5) Nach absolvirter mündlicher Prüfung hat der Exami­

nand eine ihm aus einem Hauptfache seiner Wissenschaft vor­
gelegte Frage in Clausur schriftlich zu lösen.

6) Wenn nach einer mit besonders befriedigendem Erfolg 
bestandenen Gesammt Prüfung der Examinat sich den Candi- 
daten-Grad erwerben will, so hat er binnen 6 Monaten nach 
beendigter Prüfung bei der Facultät eine wi s s en s ch a f 11 i - 
ch e A b ha nd lung einzureichen überein selbstgewähltes Thema, 
das derselben Wissenschaft, in der er geprüft worden, zuge­
hört. Abhandlungen aus dem Fach der altklassischen Philo­
logie müssen in lateinischer Sprache abgefasst sein.


